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Wichtigste Ergebnisse

Die Zahlungen aus privaten Altersvorsorgesystemen beliefen sich 2009 in den 25 OECD-Ländern, für die 
Daten vorliegen, auf durchschnittlich 1,6% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dies entspricht einem Fünftel 
der durchschnittlichen öffentlichen Ausgaben für Rentenleistungen. Die privaten Rentenausgaben sind von 
1990-2009 um 27% stärker gestiegen als das BIP.

6.  AUSGABEN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE RENTENLEISTUNGEN

Private Altersvorsorge ist in 10 von 34 OECD-Ländern 
obli gatorisch oder erreicht durch Tarifabkommen einen 
„quasi-obligatorischen“ Charakter mit einem Erfas-
sungsgrad, der fast die gesamte Bevölkerung abdeckt. 
In anderen Ländern hat die freiwillige private Alters- 
vorsorge – entweder als individuelle („persönliche“) oder 
vom Arbeitgeber bereitgestellte („betriebliche“) Rente – 
einen breiten Erfassungsgrad.

Die privaten Rentenzahlungen sind in der Schweiz 
am höchsten: 2009 belief sich der Betrag auf 5,8% des 
BIP. Werden die öffentlichen Ausgaben hinzugerechnet, 
belaufen sich die Gesamtausgaben auf 9,2% des BIP, was 
z.B. mit den öffentlichen Rentenausgaben in der Tschechi-
schen Republik und in Spanien vergleichbar ist. In der 
Schweiz ist die betriebliche Altersvorsorge obligatorisch, 
die Daten zu den privaten Rentenzahlungen erfassen 
jedoch auch die über die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestleistungen hinausgehenden Leistungen.

In den Niederlanden, wo die betriebliche Altersvorsorge 
„quasi-obligatorisch“ ist, sind die privaten Rentenleistun-
gen am zweithöchsten: Sie belaufen sich auf 5,6% des 
BIP. Die nächsten vier Länder – Kanada, Island, das Ver-
einigte Königreich und die Vereinigten Staaten – ver- 
zeichnen private Rentenzahlungen in Höhe von 3,7-4,6% 
des BIP. Im Vereinigten Königreich gibt es eine kleine 
obligatorische Komponente für Personen, die aus dem 
öffentlichen ver dienstbezogenen System austreten: vgl. 
„Länderprofile“ in Kapitel 9. Japan (wo die private Alters-
vorsorge freiwillig ist) folgt in Bezug auf die Leistungs-
ausgaben für die private Altersvorsorge mit einem Anteil 
von mindestens 3,1% des BIP an nächster Stelle.

Viele Länder haben in den 1990er Jahren eine obliga-
torische private Altersvorsorge eingeführt: Australien, 
Estland, Ungarn, Mexiko, Polen, die Slowakische Republik 
und Schweden. In einigen Fällen – insbesondere in Mittel- 
und Osteuropa – sind hauptsächlich jüngere Arbeitskräfte  
diesen neuen Rentenplänen beigetreten. Viele dieser 
Programme haben bisher noch keine Leistungen ausge-
zahlt. Ein großer Teil der in Australien und Schweden ver-
zeichneten Leistungszahlungen bezieht sich auf freiwillige 
bzw. quasi-obligatorische Systeme, die bereits bestanden, 
bevor die private Altersvorsorge obligatorisch wurde. Es 
wird in all diesen Fällen noch Jahrzehnte dauern, bis alle 
Rentner während ihres gesamten Berufslebens in einen 
obligatorischen privaten Rentenplan eingezahlt haben.

Trends
Die privaten Rentenzahlungen verzeichnen das 

stärkste Wachstum, wenn die Basis relativ niedrig ist 
(weniger als 0,5% des BIP). Es gibt jedoch Ausnahmen, 
wie z.B. Belgien, Island und die Schweiz. In der Schweiz 
wurde die betriebliche Altersvorsorge 1985 obligatorisch, 

wodurch sich der Erfassungsgrad erheblich ausgeweitet 
hat. Dies findet heute seinen Niederschlag in dem raschen 
Wachstum der privaten Rentenansprüche, da jede folgende 
Rentnergeneration durchschnittlich länger in eine private 
Rentenversicherung einzahlt.

Steuervergünstigungen
Die meisten OECD-Länder bieten Steuervergünstigungen 

für die private Altersvorsorge. Die individuellen Beiträge 
sind oft vollständig oder teilweise von der Einkommensteuer 
absetzbar, und die Kapitalerträge sind vollständig oder 
teilweise von der Steuer befreit. Einige Länder bieten 
Steuererleichterungen für Rentenzahlungen (vgl. den 
Indikator „Steuerliche Behandlung von Renteneinkommen 
und Rentnern“ in Kapitel 4).

Die Kosten dieser Steueranreize werden in vielen 
OECD-Ländern unter Verwendung des in den 1960er Jahren 
entwickelten Konzepts der „Steuervergünstigungen“ 
gemessen. Dabei wird versucht, die Höhe der steuerlichen 
Vorzugsbehandlung durch einen Vergleich mit einer 
als Maßstab geltenden steuerlichen Behandlung zu 
quantifizieren. Dahinter steht der Gedanke, dass dies der 
Betrag ist, den der Staat als Subvention (eine Direktausgabe) 
bereitstellen müsste, um den gleichen Effekt zu erreichen.

Für 21 OECD-Länder liegen Daten zu Steuervergünsti-
gungen für die Altersvorsorge vor. In über 50% der Fälle 
beläuft sich der Betrag auf maximal 0,2% des BIP. Und 
in lediglich fünf Ländern – Australien, Kanada, Island,  
Irland und das Vereinigte Königreich – erreichen oder 
übersteigen die ausgewiesenen Steuervergünstigungen 
einen Betrag von 1% des BIP.

Die Zahlen in Bezug auf Steuervergünstigungen 
gelten jedoch nur mit größeren Einschränkungen: Auf 
Grund der unterschiedlichen Referenzsteuersysteme 
sind sie länderübergreifend nicht vergleichbar. Steuer-
vergünstigungen sind nicht mit Direktausgaben gleich-
zusetzen und sollten deshalb nicht als öffentliche Renten-
ausgaben ausgewiesen werden.
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Quelle: : Yoo und De Serres (2004).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932907908
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Steuerliche Anreize, in % des Beitrags

Abbildung 6.6  Steueranreize für private Altersvorsorge
Parameter und Bestimmungen von 2003

Tabelle 6.5  Ausgaben für öffentliche und private Rentenleistungen, 1990-2009

Programm-
art

Ausgaben für private Altersvorsorgesysteme Öffentliche und  
private Ausgaben  

(in % des BIP)

Steuervergünstigungen  
für private Renten  

(in % des BIP)
Höhe  

(in % des BIP)
Veränderung 

(in %)

 1990 1995 2000 2005 20091 1990-2009 2009 2009

Australien f 1.8 2.9 1.9 2.0 5.5 2.0
Österreich f 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 60.2 14.2 0.1
Belgien f 1.0 1.7 1.4 1.5 1.4 38.0 11.5 0.2
Kanada f 2.6 3.5 4.0 4.3 3.7 43.9 8.2 1.3
Chile o 0.9 1.1 1.3 1.3 4.9  
Tschech. Rep. o a a 0.2 0.2 0.4 8.8 0.1

f a 0.0 0.0 0.0 0.1
Dänemark q/o 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 59.3 8.6
Estland 7.9
Finnland f 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 184.3 10.2 0.1
Frankreich o 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 -1.4 14.1 0.0

f 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 189.6
Deutschland f 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 22.9 12.1 0.9
Griechenland f 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 -0.1 13.4
Ungarn 9.9
Island f 1.4 1.8 2.3 2.8 3.7 166.5 5.5 1.1
Irland f 0.9 1.0 0.8 0.8 1.1 23.1 6.2 1.2
Israel 5.0
Italien o 2.7 3.1 1.2 1.1 1.2 -55.2 17.0 0.0

f 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Japan o 0.2 0.3 0.5 a a 13.3 0.6

f a a 3.0 2.3 3.1
Korea f m 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  
Luxemburg f a a a 0.6 0.6 8.2 0.0
Mexiko 1.7 0.2
Niederlande o a 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7

q 3.9 4.7 4.8 5.2 5.6 44.6
Neuseeland 4.7
Norwegen f 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 11.2 6.0 0.9
Polen 11.8 0.0
Portugal f 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 64.5 12.8 0.1
Slowak. Rep. f a 0.1 0.2 0.4 0.3 7.3 0.2
Slowenien 10.9
Spanien 9.3 0.2
Schweden q/o 1.2 1.9 1.8 2.1 2.4 99.3 10.7
Schweiz1 o 5.8 6.0 5.8 6.0 5.8 84.3 12.1

f 0.0 0.0 0.0 0.0 a
Türkei 6.8
Ver. Königreich f/o 4.3 5.2 6.1 4.8 4.6 6.7 10.8 1.4
Ver. Staaten f 2.7 3.1 3.8 3.8 3.9 44.6 10.7 0.8
OECD  1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 26.7 9.2 0.5

o = obligatorisch; q = quasi-obligatorisch; f = freiwillig.
1. Die Daten für die Schweiz beziehen sich auf das Jahr 2009.
Quelle: OECD-Datenbank zu den Sozialausgaben (OECD Social Expenditures Database – SOCX); OECD Main Economic Indicators Database.  
Vgl. Adema und Ladaique (2009) wegen näherer Einzelheiten zu den Daten, Quellen und zur Methodik.
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